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5.3 GEWERBLICHE GERÄUSCHIMMISSIONEN 
 
 
Westlich des Plangebietes „Im Schleid“, 3. Änderung, ist eine Sondergebiets-
fläche [SO], Zweckbestimmung Möbelmarkt, ausgewiesen. Die hierzu gefertig-
ten schalltechnischen Untersuchungen im Zuge der Aufstellung dieses Be-
bauungsplans [Ing.-Büro Fritz, 2011] prognostizieren die hieraus auftretenden 
Geräuschimmissionen in Höhe der westlichen WA-Grenze des Plangebietes 
„Im Schleid“ mit  
 

… maximal Lr 48,2 / 37,1 dB(A) 
 
tags bzw. in der lautesten Nachtstunde … 
 
… Eine Abschätzung der plangegebenen Vorbelastung durch die Ge-
werbegebietsflächen … für die Immissionsorte im Plangebiet „Schleid“ 
zeigen, dass deutliche Unterschreitungen der Immissionsrichtwerte zu 
erwarten sind. Somit ist auch nach Errichtung des Möbelhauses und der 
vollständigen Besiedlung der Gewerbegebietsflächen „Krebsschere“ 
nicht mit schallimmissionstechnischen Konflikten in Bezug auf die schall-
technische Gesamtbelastung zu rechnen. … 

 
Für die Ermittlung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ zur Ableitung der 
Anforderungen an den passiven Schallschutz werden nach den Regelungen 
der DIN 4109 die gewerblichen Geräuschimmissionseinträge in die WA-
Flächen „Im Schleid“ so berücksichtigt, dass die im Gebiet regelkonform noch 
mögliche Geräuschbelastung von 55 dB(A) tags / 40 dB(A) nachts nicht über-
schritten wird. Hierzu wird eine Emissionsleistung in der Gewerbegebietsflä-
che von tags 64 dB(A)/m² und nachts 49 dB(A)/m² für die Schallausbreitungs-
berechnungen vorsorglich berücksichtigt. Der hierdurch entstehende Immissi-
onsbeitrag wird im Zuge der Berechnung des „maßgeblichen Außenlärmpe-
gels“ berücksichtigt.  
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5.4 SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN 
 
 

5.4.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 
 
 

Im Zuge der Berechnungen wurden die in der technischen Planung zum Be-
bauungsplan vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen zur Minderung der Ver-
kehrsgeräuschbelastung der „Nordumgehung“ durch Schallschutzwall-/wand-
anlagen mit einer Höhe von h = 4,5 über Gradiente Straße berücksichtigt. Zur 
Abminderung der Schienenverkehrsgeräusche wurde die im Planfeststel-
lungsverfahren des Schienenverkehrs vorgesehene Schallschutzwand parallel 
des Gleisweges 3900 mit h = 3,5 m über SOK Gleis eingestellt. Die Auswir-
kungen dieser abschirmenden Wirkungen sind in den geschossabhängig aus-
gewiesenen Berechnungsergebnissen berücksichtigt. 
 
 
 
 

5.4.2 Städtebauliche Schallschutzmaßnahmen / Grundrissgestaltung 
 
 
Der Bebauungsplanentwurf „Im Schleid“, 3. Änderung, sieht für die bauliche 
Entwicklung im Allgemeinen Wohngebiet WA 5 vor, dass die Gebäudegrund-
risse so zu gestalten sind, dass schutzbedürftige Räume im Sinne der 
DIN 4109 ausschließlich an der lärmabgewandten Westfassade angeordnet 
werden. Hierzu führt DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1: Grund-
lagen und Hinweise für die Planung aus: 
 

… Werden Häuser parallel zur Straße angeordnet, so liegen die 
Rückseiten im ruhigen Schallschatten. … Bei Gebäuden, die ein-
seitig durch Verkehrsgeräusche belastet sind, können schutzbe-
dürftige Räume und Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Ter-
rassen) häufig dadurch ausreichend geschützt werden, dass sie 
auf der lärmabgewandten Seite angeordnet werden. … Bei zu ho-
hen Pegeln vor der Fassade können wenigstens die Innenräume 
durch schalldämmende Außenbauteile, in der Regel Fassaden und 
Fenster (siehe DIN 4109) geschützt werden. Für ausreichende Be-
lüftung auch bei geschlossenen Fenstern müssen ggf. schalldäm-
mende Lüftungseinrichtungen eingebaut werden. … 
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5.4.3 Passive Schallschutzmaßnahmen  
 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind aufgrund der Lärmimmissio-
nen für Räume, die nicht nur dem vorübergehenden Aufenthalt von Personen 
dienen, bauliche Vorkehrungen zum Lärmschutz zu treffen. Zum Schutz ge-
gen Außenlärm ist nachzuweisen, dass die Fassadenbauteile (Fenster, Au-
ßenwände und Dachflächen) schutzbedürftiger Räume das nach DIN 4109-1 
[2018] geforderte Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges der Außenbauteile 
nach  
 
    R’w,ges = La - KRaumart 
 
nicht unterschreitet. Dabei ist  
 
La = der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 [2018] 
KRaumart =  25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
KRaumart =  30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-

räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume u.Ä. 
KRaumart = 35 dB für Büroräume u.Ä. 
 
Sofern für Fassadenbereiche ausschließlich die Zuordnung von „Lärmpegel-
bereichen“ vorliegen, ist der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Berech-
nungen nach der Einstufung der Fassade in die Lärmpegelbereiche und der 
Zuweisung der „maßgeblichen Außenlärmpegel“ nach Tabelle 7 der 
DIN 4109-1 [2018] zu ermitteln. 
 
Tabelle 7:  Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen  
   und Maßgeblichen Außenlärmpegel 
 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärm-

pegelLa 

dB 

1 I 55 

2 II 60 

3 III 65 

4 IV 70 

5 V 75 

6 VI 80 

7 VII > 80
a
 

a
 Für Maßgebliche Außenlärmpegel > 80 dB sind die 

Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

festzulegen. 

 
Anwendungsbeispiel: 

 
Maßgeblicher Außenlärmpegel La im Lärmpegelbereich II = 59 dB(A), 

Raumnutzung „Wohnen“ 30 dB 

R’w,ges = La – KRaumart = 59 dB – 30 dB 

erforderliches bewertetes Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß  

der Außenbauteile R’w,ges     ≥ 29 dB. 
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Aufgrund der Geräuschbelastung der Nachtzeit (Schienen- und Straßenver-
kehr) [ΔL < 10 dB zwischen Lr,N und Lr,T] sind für die Raumgruppe Schlafen/ 
Kinderzimmer die erhöhten Anforderungen an den passiven Schallschutz zu 
berücksichtigen: 
 
Anwendungsbeispiel: 

 
Maßgeblicher Außenlärmpegel La im Lärmpegelbereich IV = 66 dB(A), 

Raumnutzung „Wohnen“ 30 dB 

R’w,ges = La – KRaumart = 66 dB – 30 dB 

erforderliches bewertetes Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß  

der Außenbauteile R’w,ges     > 36 dB. 

 
Die dann im Einzelfalle erforderlichen Schalldämmungen Rw der beteiligten 
Bauteile (Wand, Fenster, Dach, Rollladenkasten, Lüftungselemente etc.) sind 
nach den entsprechenden Berechnungsverfahren der DIN 4109 zu ermitteln. 
 
Für Räume, die dem Daueraufenthalt im Nachtzeitraum dienen (Schlafräume/ 
Kinderzimmer) wird zusätzlich der Einbau von schallgedämmten Lüftungsele-
menten im Lärmpegelbereich ≥ IV empfohlen. 
 
Werden aufgrund der Bauweise vergleichbare Lüftungseinrichtungen (Lüf-
tungsanlagen z.B. bei Gebäuden nach Passivhausstandard etc.) vorgesehen, 
kann auf die Verwendung schallgedämmter Lüftungselemente verzichtet wer-
den. 
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6. PROGNOSESICHERHEIT 
 
 
Nach EN ISO 9613-2 muss mit einer verfahrensbedingten Prognoseunsicher-
heit in den schalltechnischen Berechnungen aufgrund der Entfernung der 
Schallquellen (Verkehrswege) zu den Immissionsaufpunkten von ± 2 dB(A), 
gerechnet werden. 
 
Veränderungen in den Annahmen zum Verkehrsaufkommen ± 20 % haben 
nur eine Auswirkung an den ausgewiesenen Berechnungsergebnissen in der 
Größenordnung von ca. ± 1 dB(A). 
 
Die Berechnungen basieren auf den Verkehrsbelegungsangaben der DB AG 
für das Bezugsjahr 2015 und für einen Prognosehorizont 2025. Die Gegen-
überstellung der Emissionsleistungen für beide Zeitabschnitte zeigt, dass zwi-
schen 2015 und 2025 mit einer Reduzierung der Geräuschbelastung zur Ta-
geszeit um -4,5 dB(A) und zur Nachtzeit mit etwa gleich hohen Belastungen 
gerechnet werden muss.  
 
Die Berechnungen wurden mit der Schallimmissionssoftware CadnaA, Version 
2018 der Datakustik GmbH durchgeführt. Das Programm arbeitet im Rahmen 
der Toleranzgenauigkeit der Testaufgaben zur RLS-90 / Testaufgaben zur 
Überprüfung von Rechenprogrammen nach der „vorläufigen Berechnungsme-
thode für den Verkehrslärmschutz an Straßen“, TEST-VBUS-2006/ 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIESE SCHALLTECHNISCHE STELLUNGNAHME  
UMFASST 35 SEITEN SOWIE AUSZÜGE AUS DEN 
BERECHNUNGSPROTOKOLLEN. 
 
 
 
 
LIMBURG, DEN 24. APRIL 2018 ZI/BA 
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